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Geringfügiger Lohn seit 2025 – 

neue Schwelle, alte Stolpersteine

Was gilt als geringfügiger Lohn?
Als geringfügiger Lohn gelten Einkommen, 
die pro Arbeitgeber und Jahr CHF 2 500 
nicht übersteigen. Grundsätzlich ist jeder 
Franken AHV-beitragspflichtig. Auf Löhne 
unterhalb dieser Schwelle kann jedoch 
unter bestimmten Voraussetzungen auf die 
AHV-Abrechnung verzichtet werden. Dies 
kann auf ausdrücklich Wunsch der Arbeit-
nehmenden erfolgen.

Akzeptieren Arbeitnehmende die unge
kürzte Lohnzahlung, kann nachträglich 
nicht mehr verlangt werden, dass Beiträge 
erhoben werden. In der Praxis empfiehlt es 
sich daher, jährlich eine schriftliche Bestäti-
gung über diesen Verzicht einzuholen.

Keine Kumulation mit 
Rentner-Freibetrag
Der Freibetrag für erwerbstätige Rentner
innen und Rentner (CHF 1 400 pro Monat 
bzw. CHF 16 800 pro Jahr) darf nicht mit 
der Grenze für geringfügige Löhne kumu-
liert werden.

Beispiel:
Ein 66-jähriger Mitarbeiter verdient 
CHF  18 000 pro Jahr. Nach Abzug des 
Rentner-Freibetrags von CHF 16 800 blei-
ben CHF 1 200 AHV-pflichtig. Obwohl der 
Betrag unter CHF 2 500 liegt, gilt er nicht als 
geringfügiges Einkommen.

Ausnahmen im Kultur- und 
Haushaltsbereich
Für bestimmte Arbeitgeber im Kulturbe-
reich wie Theater- und Musikproduktionen, 
Radio, Fernsehen oder Kunstschulen sind 
auch Löhne unter CHF  2 500 beitrags
pflichtig. Gleiches gilt im Privathaushalt. 
Jede bezahlte Arbeit ist dort AHV-pflichtig.

Privatpersonen, die beispielsweise Haus-
haltshilfen oder Betreuungspersonen 
beschäftigen, können das vereinfachte 
Abrechnungsverfahren der AHV nutzen, um 
mit geringem Aufwand abzurechnen. Diese 
Abrechnungsmethode kann eine grosse 
Erleichterung sein, wobei die Vorausset-
zungen vorgängig geprüft werden müssen.

«Sackgeldjobs» und Jugendliche
Jugendliche bis und mit 25 Jahre, die im 
Privathaushalt kleine Arbeiten verrichten, 
profitieren von der sogenannten Sackgeld-
regelung. Einkommen bis zu CHF 750 pro 
Haushalt und Jahr sind AHV-beitragsfrei. 
Wird diese Grenze überschritten, ist der 
gesamte Jahreslohn beitragspflichtig.

Unfallversicherung bleibt Pflicht
Arbeitgeber müssen auch bei geringfügigen 
Löhnen eine obligatorische Unfallversiche-
rung (UVG) sicherstellen. Nur wenn aus-
schliesslich Personen beschäftigt werden, 
deren Jahreslohn CHF 2 500 oder weniger 
beträgt, entfällt die Prämienpflicht. Kommt 
es dennoch zu einem Unfall, erhebt die 
Suva oder Ersatzkasse nachträglich eine 
Ersatzprämie. Der Versicherungsschutz gilt 
auch für Lernende, Personen im Praktikum, 
Aushilfen und Schnupperlernende.

Lohnausweis und Steuerpflicht
Geringfügige Einkommen sind grund-
sätzlich im Lohnausweis aufzuführen. In 

Anfangs 2025 stieg die Schwelle für geringfügige Löhne in der AHV von CHF 2 300 
auf CHF 2 500 pro Arbeitgeber und Jahr. Arbeitgeber müssen diese Löhne nur 
dann abrechnen, wenn dies die Arbeitnehmenden ausdrücklich wünschen. Arbeit-
geber stehen damit vor der Aufgabe, kleine Löhne neu zu beurteilen und gleich-
zeitig ihre Unfallversicherungs- sowie Meldepflichten korrekt umzusetzen. Die 
Beurteilung gehört spätestens Ende Jahr auf die Checkliste, damit die Sozial
versicherungen korrekt deklariert werden können.
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einzelnen Kantonen (beispielsweise im 
Kanton Basel-Landschaft) besteht jedoch 
eine Freigrenze. Arbeitgeber mit Sitz in 
diesen Kantonen müssen keinen Lohnaus-
weis ausstellen, wenn die Entschädigung 
netto CHF 800 oder weniger pro Jahr und 
Person beträgt. Die steuerliche Deklara-
tionspflicht bleibt jedoch in jedem Fall bei 
den Arbeitnehmenden bestehen.

Praxis-Hinweise für Arbeitgeber
	 Verlangen Sie von Arbeitnehmenden 

mit kleinen Einkommen eine schrift-
liche Bestätigung, falls keine Beiträge 
erhoben werden sollen.

	 Prüfen Sie bei Rentnerinnen und Rent-
nern die Abgrenzung zwischen Freibe-
trag und geringfügigem Lohn.

	 Melden Sie auch Ferien- und Aushilfs-
jobs der Unfallversicherung.

	 Achten Sie auf kantonale Besonder
heiten beim Lohnausweis.

	 Verwenden Sie für Privathaushalte  
das vereinfachte AHV-Abrechnungs- 
verfahren.

Fazit
Die Anhebung der Schwelle für gering
fügige Löhne auf CHF 2 500 bringt zwar 
administrative Entlastung, ersetzt aber nicht 
die sorgfältige Prüfung der Beitrags- und 
Versicherungspflichten. Gerade bei kurz-
fristigen Einsätzen oder Nebenerwerbs
tätigkeiten sind klare Prozesse entschei-
dend, um spätere Nachforderungen oder 
Versicherungslücken zu vermeiden.
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Unser CAS (Certificate of Advanced Studies) Personaladministration ist eine bewährte berufsbegleitende, 
 praxisorientierte und theoriegestützte Weiterbildung. Es vermittelt alle für die Praxis notwendigen Kenntnisse 
und richtet sich an den aktuellen  sowie zukünftigen Anforderungen von Wirtschaft und Verwaltung aus.  
Unser  Konzept ist einfach und kommt den  Studierenden entgegen.  
 
Das CAS Personaladministration umfasst folgende drei Zertifikatslehrgänge:
• Personaladministration
• Leadership: Grundlagen der Führung 4.0
• Sozialversicherungen, Arbeitsrecht und Vorsorge

Z IE LPUB LIKUM
Fachleute aus den Bereichen Personal, Accounting und Treuhand sowie alle, die sich für dieses Fachgebiet 
interessieren.

UNSE R CAS GIBT IHRE R K ARRIE RE SCHUB!

CAS Personaladministration

Info und  
Anmeldung

Jetzt 
informieren 

und
anmelden

WE ITE RE CAS-ANGE BOTE
• Executive CAS SwissAccounting
• CAS Schweizer Steuerrecht
• CAS Internationale Rechnungslegung
• CAS NPO SwissAccounting
• CAS Digitalisierung und KI  

im Accounting

 Fast alle Lehrgänge werden 
hybrid durchgeführt. Teilnahme 
vor Ort oder Live-Übertragung 
für  Online-Teilnehmende.  
Sie haben die Wahl!
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